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zum Bf.~·bauu.ngsplan 150 

- Lüdersdarfer Weg -
2o Änderung 

D~::::• 1:~·?~ ,·l:lohe Gelt:ung.sbere.ich Liegt im Stadtte:il LUbeck
fh.ihl.utu.p, Gemarkung Schlu.tu.p, 1nu.r 3 und 4 'südöstlich 
d·~s Palinger Weges .I' südwestlich des Lüdersdorfer. Weges" 
nördlich der Lande:sgr,enze und nordöstlich der Südwest..:. 
grenze d~.s Flurstücks 117/57 der F~lur 3. 
Er e:r.taßt dtl.rü.bl:rhinaus die nachstehend aufgeführten Flur~ . 
stücke der F'lur /3)1 50, 111!/49, 113/49, 43/90, 43/107 tlw." 
41/3 tlwo sowie die Flurstücke ,1 tlw.', 32 tlwo und 35 tlwo 
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An den Stc·a . .Gc,n' des- Geltung~;;hereic:hes i.st eine eingeschossige 
Bebauu,ng .in offe:ner Bauweise ·nach Art eines allgemei.nen Wohn- · 

. gebiet.es (Wl'~·) bel~etts teilweise ausgeführt'. 
I 
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. Der räumlich~~ Geltu:ng.sbereic~h i.st verkehrlieh durch die 
·Straßen Pal.J..:nger Weg,~ Lüdersdorfer Weg, LOckwi.scher Weg, 
Zarnewenzweg., Bardow::teker Weg und Teschower Weg erschlossen • 

. In den bereits ausgebauten Straßen des Geltu:ngsberei.ches 
sind Schmutzwasserlei tungen.~ Regenwasserlei tungen". Leitungen 

· für Elektri.zität, Wasser,. Gas und Telefon vorhanden. 

Im C'reltungsbf~re:i.eh s:i.nd noch der Bebauungsplan 150 - Lüde:fs- · 
···. dorfer Weg = und selne .~. Äl1derung rechtsverbindlicho 

4. Anlaß der. Planaufstellung ~ Pl.anui1gszi.el 

. Der 'Be~baüungsplan wu.rde :iufgestellt, um die Rechtsgrundlage 
· für d:i.e '.Erschließung und Bebauung dei~ bi.sher unbebauten Fläch 

z;u. scha.ffeno . · 
·nie :2. Änderung war e!"forderlich geworden, um Flächen für ein 
Pumpwerk festzusetzen, das der Entwässerung der ganzen Sied-· 
lung Sehlutu.p d::!.enen :solL Hierfür mußte der Geltungsbereich 
::ies Bebauungsplanes um c:a. 1.000 qm erweitert werden. Außerde 
tlar d:le Festsetzung von .Flächen fUr ein privates zentrales 
Kl!~werk und eine ~mformerstation erforderlich gew~rden. 
· u:r.ch. di.e 2. Änd~~ru:ng werden Begründung; Planzeichnung und 
rext;' au.f deg .. :n(Hl'.!"~ten re<".~htlichen' Stand gebracht und ·ergänzt. 
Hierbei:·wa.ren ttÜch Neufestsetzungen erforderlich. 
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Der sachliche I:nha.lt; de.s ursprünglichen Bebauungsplanes" 
der arn 26o 12o 1964 rec;htsverb:t.ndlich wurde einschließlich 
der 1. Änderu.ng, soweit er nicht durch die vorliegende 
2. Änderung aufgehoben bzw. geändert wird, ist in der Plan
.ze .. ;'"chnung und im Text der ·'2. Änderung~ die nunmehr allein 
GUltigkeit haben1 voll berUcksichtigt. 
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Die GrundsttJc:l~e innerhalb des Geltungsbereiches sind als ali
geme:ines \llo:b .. :n.geb1et (WA) bzwo Kleinsiedlungsgebiet (WS) aus
gewiesen. Festgesetzt; ist die eingeschossige offene -Bauweise 
mit der Grundflächenzahl 0,3 und der Geschoßflächenzahl 0,3 
im WA=Gebiet sowie der Grundflächenzahl 0,2 und der Geschoß:.. 
·flä.chenzahl 0,2 :l.m ws~"Geoietq 
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Die gep.l.c:.i:nt.~:;n Straßen werd-en entsprechend den Regelprofilen I 

. . in der" Satzung der Hansestadt Lübeck ·über die Er~ebung des j 
· ErschlJ.eßungsbeltrages ausgebauto /·; ~ 

···Das im Geltu:ngsberej .. ch des Beb. auun!gsplanes vorgesehene Pumpwer. 
für Abwäs:iier•. das der Entwässerung··~·der ganzen Siedlung Schlutu 

. dienen soll~ wird erst zu eineYti' späteren Zeitpunkt erstellt. 
Bis zur Errichtung dieses Pumpwerkes werden die Abwässer aus 
dem Geltungsbereich durch ein' privates zentrales Klärwerk ge

. rein.igt. 

Grünflächen 
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Im Geltungsbereich ist ein. Kinderspielplatz festgesetzt. ·I 

6. · Folgemaßnahme I}_ J j 
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L~e Bereitstellung. des für eine Nutzung zu öffentli::lhen _Zwecken!! 
festgesetzten, in Privathand befindlichen Geländes soll mög
lichst durch freihändi.gen Erwerb erfolgen. Andernfalls kann -~ 
eine Grundstücksumlegu.ng, hilfswei.se die Enteignung,durchge-

·rührt werdeno. Es können auch Grenzregelungen vorgenommen werde 
. . 

Der,Bebauungsplan sieht, falls kei.n freihändiger Erwerb möglic~ 
ist, im we:sentli.c:hen folgende I'1aßnahmen vor~ 1 

Umlegung der Grunds:tücke folgender EigentUmerg IserU?.agen" I 
Wes.tphal und· Bertram_, Hansestadt Lübeck, ' I 
.Grenzregelung für neun Flurstücke der Gemeinnützigen Siedlungsi 
ges~!:~s~haft de:s 1Ul~~werks <· d~~ ~van?ielischen Kirchen in I 
Deut~c.h.l.and~ Stuttgax "'' Han~:;estadt Lubeck, j 

.Enteignung .fUr 13 :F'lurstücke der Gemeinnützigen Siedlungs-
gesellsohaft der evangel:i.schen Kirchen in Deutschland, Stuttga~ 
und für die Flurstücke folgender Eigentümer: Schmahlfeld, i 
Ahrendt., Rei.chert, Ruch und Isenhagen. 1

1 

Im_übrigen ergeben sich die einzelnen Maßnahmen aus dem Grund-
1
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· 7• Kosten 

Die Erschließungskosten sind in der Anlage 5 des Bebauungs
planes 150" Fassung vom 10. 2. '1961~, - Aufstellung der Uber
schläglich ermittelten Kosten - aufgeführt. 
Durch die 2. Änderung des Bebauungsplanes werden keine zu
sätzlichen Kosten verursacht. 
Die am Palinger Weg festgesetzte Pumpstation wird ca. 
DM 80.000"-- kosten. Sie dient jedoch der Ent;Wässerung der 
ganzen Siedlung Schlutup, von .~er der Geltun~f)bereich des 
Bebauungsplanes 150 nur einen !geringen Teil {ca. 1/8) aus-

. macht. · · \. · · · 

ßübeck;, den 4. September 1967 

Der. Senat der Hänses.tadt Lübeck 
Bauverwaltung · · 

Iöer1tretung Im Aufti'age 

~ ·.~ 
S e n a t o r O~e~baurat 
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